
Werkzeug oder Mittel, das man bei sich führen kann. Das
ist aber anders, wenn man einen „Labello“-Stift42 an die
Stelle des Fingers setzt. Trotzdem sollen Gegenstände aus
lit. b ausscheiden, die aus Sicht eines objektiven Betrachters
nach ihrem äußeren Erscheinungsbild offensichtlich unge-
fährlich und nicht geeignet sind, jemanden erheblich zu ver-
letzen. Begründet wird das damit, dass die bedrohliche Wir-
kung hauptsächlich von dem wahrgenommenen Gegenstand
selbst ausgehen müsse (wie etwa bei einer ungeladenen Pis-
tole), nicht aber vornehmlich aus den bloßen Erklärungen
des Täters folgen dürfe.43 Zweifelhaft bleibt aber, ob es
tatsächlich entscheidend darauf ankommt, wie der Gegen-
stand aussieht, oder ob auch sonstige Wahrnehmungen rele-
vant sind: Ein kleines Metallrohr, das in das Genick des
Opfers gedrückt wird, um den Eindruck einer Schusswaffe
zu erzeugen, ist vom Erscheinungsbild offensichtlich unge-
fährlich,44 nach der sinnlichen Wahrnehmung über die Haut
aber nicht.45

C. FAZIT
Das sollten Sie wissen: Der Diebstahl oder Raub, bei dem ein
Beteiligter vorsätzlich eine Waffe oder ein anderes gefähr-
liches Werkzeug bei sich führt, ist gefährlicher als eine ohne

ein solches Werkzeug ausgeführte Tat, da der Beteiligte sie
benutzen könnte. Die Gefährlichkeit des Werkzeugs muss
dabei mehr voraussetzen als einen potenziell gefährlichen
Einsatz, da so gut wie alle Gegenstände gefährlich einsetzbar
sind.

Auch wenn Sie Details bald wieder vergessen haben soll-
ten, kommen Sie auf viele vertretbare Argumente und Lösun-
gen, wenn Sie an die (mögliche) Parallele zu § 224 I Nr. 2
StGB denken und sich streng am Wortlaut der §§ 244 I
Nr. 1 a) und b), 250 I Nr. 1 a) und b) StGB orientieren: Bei
§ 224 StGB wird die Gefährlichkeit eines Werkzeugs aus
ihrem konkreten Einsatz gefolgert, was Sie für die Interpreta-
tion des § 250 II Nr. 1 StGB nutzen können. Die Waffe ist
nach dem Wortlaut des Abs. 1 Nr. 1 a) ein gefährliches
Werkzeug. Deshalb muss die Waffe gefährlich sein, das ge-
fährliche Werkzeug waffenähnlich. Die Verwendungsabsicht
setzt nur der jeweilige Abs. 1 Nr. 1 b) voraus, nicht Abs. 1
Nr. 1 a). That’s it.

42 BGHNJW 1996, 2663.
43 Rengier StrafR BT I, 4. Aufl. 2017, § 4 Rn. 70.
44 BGHNStZ 2007, 332 (333 f.).
45 BGHSt 38, 116 (118) = NStZ 1992, 129.
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& SACHVERHALT
Rouven (R) und Pamela (P) sind seit Anfang 2017 ein Paar. P ist zu diesem Zeitpunkt gesund;
sie stört sich nicht daran, dass R übermäßig viel Alkohol konsumiert und ihr gegenüber
zunehmend eifersüchtig und kontrollierend ist. Ende März 2017 spricht P den R in einem
Telefongespräch versehentlich mit dem Vornamen ihres Ex-Freundes an. Dies nimmt R zum
Anlass, P Untreue vorzuwerfen und trennt sich umgehend von ihr; auch P erklärt die
Beziehung für beendet.

R schickt danach Anfang April an P in einem Zeitraum von drei Tagen 111 stereotype
Whatsapp-Nachrichten mit Botschaften wie „Ich bringe Dich um Du dreckige Schlampe“. P
ist verängstigt und deinstalliert den Messengerdienst auf ihrem Handy, sodass sie auch für
Dritte nicht mehr über Whatsapp erreichbar ist. R hinterlässt daraufhin am nächsten Tag
einen Zettel an der Windschutzscheibe des Fahrzeuges der P mit der Aufschrift „Du bist
erledigt Du Drecksschlampe“, wodurch die Angst der P weiter verstärkt wird. Am nächsten
Tag spricht er ihr auf die Mailbox und kündigt an, dass er sie – tatsächlich haltlos – wegen
Diebstahls und Betruges anzeigen werde, sofern sie ihm nicht umgehend 700 Dollar zahle; P
geht auf das Ansinnen nicht ein. Parallel dazu ruft er sie in der Nacht 17-mal „anonym“ an,
sodass P ihr Telefon dauerhaft abstellt, ihre Wohnung verlässt und zu ihren Eltern zieht.
Schließlich schreibt R am nächsten Tag eine E-Mail an den Arbeitgeber der P. In der Mail
behauptet er wahrheitswidrig, dass P gegen Bezahlung eine sexuelle Beziehung mit dem
Vorstandsvorsitzenden ihres Arbeitgebers habe. In der darauf folgenden Nacht begibt er sich

* Der Autor ist Staatsanwalt beim Bundesgerichtshof und Lehrbeauftragter an der FU Berlin. Die Klausur wurde als Examens-
klausur im Uni-Repetitorium an der FU Berlin im Januar 2018 gestellt; die Quote (169 Teilnehmer) der nicht bestandenen
Klausuren lag bei circa 30,2%. Dem Sachverhalt liegt die Entscheidung BGHSt 62, 49 = NJW 2017, 2211 zugrunde.
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zu dem Wohnhaus der Eltern von P, in dem inzwischen P auch wieder nächtigt, und zersticht
sämtliche Reifen an den jeweils dort draußen nebeneinander im öffentlichen Straßenverkehr
geparkten Smart der P und des Volvos ihrer Eltern. Danach begibt er sich weiter in den
Nachbarort, um auch die Reifen am Fahrzeug der Franziska (F), einer Freundin von P, zu
zerstechen. Beim Auskundschaften der Tiefgarage wird er jedoch bereits vor dem Eingangs-
bereich von F erkannt und nimmt deshalb von seinem Vorhaben Abstand. F stellt ihn zur
Rede, R erwidert: „Ich mache die P richtig fertig. Es geht mir nicht um die scheiß Beziehung,
ich werde sie demütigen, kontrollieren, sie wird keinen Schritt in ihrem Leben mehr ohne
mich machen!“

Tatsächlich nimmt R der P jegliches Sicherheitsgefühl. Sie ist durch sein Verhalten immer
weiter verängstigt. Bereits nach dem Auffinden des Zettels an der Windschutzscheibe ihres
Fahrzeuges kann sie nicht mehr arbeiten. Trotz des Umzuges zu ihren Eltern kann sie vor
Angst nicht mehr schlafen. Im Mai 2017 entdecken ihre Eltern sie frühzeitig bei einem
Suizidversuch. Daraufhin wird sie mit der Diagnose einer schweren depressiven Episode in
ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Ohne durchgreifende Besserung ihres Zustan-
des wird sie Weihnachten 2017 auf eigenen Wunsch – zur Vermeidung einer möglichen
späteren Zwangseinweisung – entlassen. Trotz begleitender ambulanter Maßnahmen hat sie
weiterhin Suizidgedanken und verfasst am 5.1.2018 einen Abschiedsbrief an ihre Eltern. In
dem Brief heißt es unter anderen, dass niemand habe ahnen können, dass die Geschichte mit
R so katastrophale Ausmaße erreiche. P erhängt sich am folgenden Tag mit einem Schal in
dem Heizungskeller ihrer Eltern und verstirbt dort.

Strafbarkeit von R nach dem StGB? Etwa erforderliche Strafanträge sind gestellt.

& LÖSUNG

A. TATKOMPLEX 1: WHATSAPP-NACHRICHTEN

I. Nachstellung, § 238 I Nr. 2 und Nr. 4 StGB
R könnte sich der Nachstellung gem. § 238 I Nr. 2 und Nr. 4 StGB strafbar gemacht haben,
indem er an P jeweils Whatsapp-Nachrichten mit dem Inhalt „Ich bringe Dich um“ versende-
te, sodass die P verängstigt wurde und den Whatsapp-Messengerdienst auf ihrem Smartphone
deinstallierte und damit auf diesem Weg nicht mehr erreichbar war.

Hinweis: Grundsätzlich ist auch ein anderer Aufbau denkbar, indem mit der Erfolgsqualifikation
begonnen wird („Dickschiffe voran“) und im Anschluss die Nachstellungshandlungen inzident zusam-
men geprüft werden. Ein solcher Aufbau birgt hier aber die Gefahr der Unübersichtlichkeit und stellt die
Kandidaten wegen der inzidenten Prüfungen doch vor erhebliche Schwierigkeiten mit der Folge, dass
einzelne Aspekte möglicherweise nicht erörtert werden. Maßstab ist stets die gutachterliche Lösung des
konkreten Falles unter Berücksichtigung der Verständlichkeit und Schwerpunktsetzung (vgl. allg. zur
Klausurmethodik Schlüter/Niehaus/Schröder/Niehaus, Examensklausurenkurs, 2. Aufl. 2015, 1 ff.). Es
empfiehlt sich hier ein streng chronologischer Aufbau, der sich an den einzelnen „Stalking-Phasen“
orientiert, um die jeweilige Strafbarkeit im Gutachten umfassend zu erörtern.

1. Tatbestandsmäßigkeit

a) Objektiver Tatbestand
R könnte P unbefugt nachgestellt haben, indem er unter Verwendung von Telekommunikati-
onsmitteln versucht hat, Kontakt mit ihr aufzunehmen (Nr. 2), und sie bedroht (Nr. 4) hat.
Die Kontaktaufnahme kann einseitig sein und setzt keinen tatsächlichen Kontakt voraus. Der
ursprünglich als Erfolgsdelikt ausgestaltete § 238 I StGB wurde wegen Nachweisschwierig-
keiten 2017 (BGBl. 2017 I 386) in ein Eignungs- und Gefährdungsdelikt verändert (vgl.
Kudlich JA 2017, 712 [713]), sodass bereits ein unmittelbares Ansetzen zur Kontaktaufnahme
ausreichend ist, sofern diese geeignet ist, die Lebensgestaltung des Opfers schwerwiegend zu
beeinträchtigen (vgl. MüKoStGB/Gericke, Münchener Kommentar zum StGB, 3. Aufl. 2017,
§ 238 Rn. 22). Geradezu klassisch ist das Terrorisieren durch eine Vielzahl von Störanrufen
oder – wie hier – durch das Versenden von Textnachrichten (vgl. dazu Fischer, StGB,
64. Aufl. 2017, StGB § 238 Rn. 14). R hat damit Kontakt aufgenommen und darüber hinaus
die P mit der Verletzung von Leib und Leben bedroht. Die Kontaktaufnahme war unbefugt;
sie wurde von P nicht erwidert und die Beziehung war beendet. § 238 StGB schützt den
individuellen Lebensbereich vor beharrlichen Nachstellungen (MüKoStGB/Gericke, 3. Aufl.
2017, § 238 Rn. 1; Schönke/Schröder/Eisele, StGB, 29. Aufl. 2014, StGB § 238 Rn. 4). Diese

§ 238 StGB als Eignungs- und
Gefährdungsdelikt
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